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Korruption in der Europäischen 
Union – und das Problem  
der Einlagensicherung

Friedrich Thießen

Zu den umstrittenen Themen in Europa 

gehört der Umgang mit den europä-

ischen Südstaaten. Den Ländern wird 

eine Verschleppung nötiger Strukturre-

formen vorgeworfen. Trotzdem erhalten 

sie finanzielle Hilfen. Kritisiert werden 

die geplante europäische Einlagensiche-

rung, ein zu großzügiger Hilfsmechanis-

mus des ESM, eine zu laxe Haltung der 

Europäischen Kommission und eine un-

angemessene Zinspolitik der Europä-

ischen Zentralbank. 

Hohe Korruptionsneigung

Im Folgenden wird ein Problem aufge-

griffen, das eng mit südeuropäischen 

Ländern verknüpft ist. Es ist das Problem 

der Non-Performing Loans und der Kor-

ruption. Zwischen Nord- und Südeuropa 

besteht ein eklatantes Gefälle der Kor-

ruptionsneigung. Die Abbildung 1 von 

Trans parency International beleuchtet 

dieses Phänomen. Mit dem Austritt Groß-

britanniens wird die EU noch mehr zu ei-

ner Region unangemessen hoher Korrup-

tionsneigung.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind fi-

nanzielle Hilfen für Länder mit hohem 

Korruptionsgrad ein Problem, da die 

Wahrscheinlichkeit finanzieller Krisen 

eng mit Korruption verbunden ist. Die 

Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten 

weist eine deutliche Korrelation mit dem 

Korruptionsgrad einer Region auf (i). 

Dasselbe gilt für den Bestand an Non-Per-

forming Loans (ii). Schließlich weist auch 

der Ausfall von Staatsschulden (iii) eine 

Korrelation mit dem Korruptionsgrad 

eines Landes auf.

Ziel des folgenden Beitrages ist es, die 

wissenschaftliche Literatur zum Thema 

Korruption und Kreditgeschäft zu analy-

sieren, den Stand der Forschung aufzu-

zeigen und Schlussfolgerungen für die 

EU-Politik zu ziehen. Zur praktischen Be-

leuchtung der Phänomene werden aktu-

elle Beispiele aus Griechenland einbezo-

gen.

Der Korruptionsbegriff

Korruption ist kein Phänomen der Neu-

zeit. Im 2. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 8 

heißt es: „Du sollst nicht Geschenke neh-

men; denn Geschenke machen die Sehen-

den blind und verkehren die Sachen der 

Gerechten.“ Der Begriff Korruption ist 

schwierig zu definieren.1) Oft wird auf 

rechtliche Aspekte rekurriert. Angesichts 

vieler verschiedener Rechtssysteme ent-

schieden die UN, Korruption nur vage zu 

beschreiben und dafür an Beispielen zu 

beleuchten, welche Verhaltensweisen ge-

meint sind.2) Transparency International 

definiert: „Corruption is the abuse of 

entrusted power for private gain.“3) Dies 

ist ein verhaltensbezogener Ansatz. 

Als politische Korruption wird das Ver-

halten von Politikern bezeichnet, die 

Machtpositionen nutzen, um zum Bei-

spiel Einkommen oder den Machterhalt 

zu sichern. Administrative Korruption be-

zieht sich auf ebensolche Handlungen 

Abbildung 1: Die Länder Europas nach wahrgenommener Korruption

Die Farben entsprechen den Werten des Corruption Perception Index (CPI) in 10er-Schritten.  
Entsprechend repräsentiert die Farbe hellgelb CPI-Werte von 90 bis 100 (fast keine Korruption,  
siehe Dänemark), dunkelorange (zum Beispiel Italien; CPI 40-50; starke Korruption) oder rot  
(zum Beispiel Bosnien, CPI 30-40; sehr starke bis extreme Korruption). Die Farben entsprechen  
nicht ganz den aktuellen Korruptionswerten von 2016. Diesen zufolge hat Frankreich mit 69  
eine deutlich geringere Korruption als Portugal (62) und Spanien (58). Insgesamt ist das  
Nord-Süd-Gefälle der Korruption in Westeuropa gut sichtbar.

Quelle: Transparency International
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der Verwaltung. Strukturelle Korruption 

bezeichnet das Ausnutzen von länger an-

haltenden Beziehungen zur privaten Vor-

teilserlangung. Häufige mit Korruption 

verbundene Maßnahmen sind Beste-

chung, Erpressung, Unterschlagung oder 

Veruntreuung.4) Die Begriffe Vetternwirt-

schaft und Nepotismus werden im Zu-

sammenhang mit Korruption ebenfalls 

verwendet.

Im Folgenden wird untersucht, welche 

Erkenntnisse es in der Literatur zur Bezie-

hung zwischen dem Kreditgeschäft der 

Banken und Korruption gibt.5)

Non-Performing Loans 

Grundlage vieler Untersuchungen ist die 

Beziehung zwischen den Non-Performing 

Loans (NPL) und der Korruption. Abbil-

dung 2 zeigt den Zusammenhang zwi-

schen NPL und Korruption für 36  

Länder weltweit. Abbildung 3 zeigt die 

Si tuation in Europa einschließlich Osteu-

ropa. Die Abbildungen 4 und 5 betrach-

ten die Europäische Union. Die Non-Per-

forming Loans werden in der Literatur 

meist ins Verhältnis zum gesamten Kre-

ditvolumen eines Landes gesetzt. Es er-

gibt sich die Kennziffer „NPL-Quote“.6) 

Der Zusammenhang zwischen NPL-Quote 

und Korruption tritt in den Abbildungen 

deutlich zutage.

–  Morakinyo und Sibanda untersuchten 

2016 den Zusammenhang zwischen der 

NPL-Quote und der Landeskorruption 

gemessen am Corruption Perception In-

dex von Transparency International für 

die sogenannten MINT-Länder (Mexiko, 

Indonesien, Nigeria, Türkei) mit Panel-

daten von 1998 bis 2014. Sie finden  

einen signifikanten positiven Zusam-

menhang zwischen NPL und dem Kor-

ruptionsgrad. Mit höherer Korruption 

steigt der Anteil von Non-Performing 

Loans am Kreditvolumen an.7)

–  Goel und Hasan (2010) untersuchen 

Quer schnittsdaten von 100 Nationen. 

Das Erhebungsjahr ist 2007. Die Auto-

ren zeigen, dass der Grad an Landeskor-

ruption die NPL-Quote signifikant posi-

tiv beeinflusst.8)

–  In einer kombinierten Längs- und Quer-

schnittbetrachtung untersucht Park mit 

Daten von 2002 bis 2004 für 70 Länder 

den Zusammenhang zwischen NPL und 

Korruption. Er findet, dass über Länder 

hinweg, aber auch innerhalb der Län-

der ein Zusammenhang besteht.9) Letz-

teres bedeutet, dass Veränderungen 

des Korruptionsgrades eines Landes mit 

Veränderungen der NPL-Quote einher-

gehen. Dabei wirken sich in Ländern 

mit hoher Korruption Verbesserungen 

des Korruptionswertes auf dem Corrup-

tion Perception Index (CPI) stärker auf 

die Senkung der NPL-Quote aus als in 

Ländern mit niedrigerem Korruptions-

grad.

Kreditgeber- und  

kreditnehmerseitige Maßnahmen

Goel und Hasan untersuchen, wie es in 

korrupten Ländern zu einem hohen Be-

stand an NPL kommt. Sie zeigen, dass der 

NPL-Bestand in korrupten Ländern so-

wohl kreditnehmer- als auch kreditge-

berseitig hochgetrieben wird.

–  Kreditgeberseitig gewähren Bankmitar-

beiter oder Vorstände Kredite in unsoli-

de Projekte, um private Vorteile zu er-

ringen. 

–  Kreditnehmerseitig entziehen sich 

Schul d  ner der Rückzahlung, indem sie 

Schwächen im Rechtssystem nutzen. 

Man spricht von der „Tilgungsauswei-

chung“. Bestechungsgelder fördern die 

Tilgungsausweichung.10) 

Tilgungsausweichung: Das Phänomen der 

systematischen Tilgungsausweichungen 

lässt sich beispielhaft am Fall Griechen-

lands dokumentieren. Griechenland ge-

hört zu den korruptesten Ländern in Eu-

ropa, Platz 30 von 36 Ländern. Dort 

spricht man von „strategischen Kredit-

nehmern“. Das sind solche Kreditnehmer, 

welche die Bedienung von Krediten ein-

gestellt haben, obwohl sie die Mittel 

dazu hätten. Sie spekulieren strategisch 

darauf, dass sie mit dieser Verweige-

rungshaltung durchkommen. In Griechen-

land wird ihnen dies sowohl durch ein 

schwaches Rechtssystem, das Gläubiger 

behindert, als auch durch die Politik er-

leichtert. Premier Tsipras hatte vor seiner 

Wahl die Devise ausgegeben „Keine 

Wohnung in die Hand der Banker“. 2017 

handelte er „informell“ mit den Banken 

aus, säumige Kreditnehmer bis zu einem 

Kreditvolumen von 300 000 Euro nicht zu 

verfolgen. Der Bankenverband behaupte-

te, es gebe eine solche Vereinbarung 

nicht, bestätigte aber, man wolle sich auf 

„große“ Fälle beschränken.11) Der Fall be-

leuchtet, dass das formelle Recht in einem 

Land mit höherer Korruption reine Maku-

latur sein kann. Auch für Italien wurden 

Prof. Dr. Friedrich Thießen

Professur für Finanzwirtschaft und Bank
betriebslehre, Technische Universität Chemnitz

Die internationale Nichtregierungsorganisation 
Transparency International e. V. verweist in ihren 
Berichten seit Jahren auf ein eklatantes Gefälle 
der Korruptionsneigung zwischen Nord und 
Süd europa. Mit Blick auf die wissenschaftliche 
Literatur zum Thema stellt der Autor einen deut
lichen Zusammenhang zwischen Kreditgeschäft 
und Korruption fest. In korrupteren Regionen 
verzeichnen Banken demnach mehr Kreditausfäl
le und verbuchen mehr NonPerforming Loans. 
Korruption im Kreditgeschäft ist sowohl auf der 
Schuldnerseite wie auch auf der Gläubigerseite 
wie auch auf der Seite der Regierung bezie
hungsweise Regulatorik anzutreffen. Da in kor
rupten Ländern NPL immer wieder neu entste
hen, fordert der Autor von der EUPolitik mehr als 
eine reine Altlastenbewältigung auf dem Weg zu 
einer europaweiten Einlagensicherung – auch 
das Entstehen neuer NPLs will er wirksam gere
gelt sehen. (Red.)
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systematische Tilgungsausweichungen 

beschrieben. Das geflügelte Wort dafür 

lautet „schlechte Zahlungsmoral“.12)

Problematik der europäischen 

Einlagensicherung

In Bezug auf die geplante europäische 

Einlagensicherung kann man hier das 

Problem erkennen, dass dieselben Leute, 

die durch ihre Tilgungsverweigerung ihre 

Banken der Insolvenz näherbringen, über 

eine funktionierende Einlagensicherung 

ihre durch die Tilgungsverweigerung ge-

wonnenen Gelder sichern könnten. Die-

selbe Kritik trifft auch das Target-System 

der Zentralbanken, das es korrupten Kre-

ditnehmern erleichtert, sich zuerst am je-

weiligen Finanzsystem zu bereichern 

(und es dadurch zu destabilisieren), um 

dann via Target die erlangten Gelder in 

Sicherheit zu bringen. Im Target-System 

kommen Schuldner Deutschlands über-

wiegend aus überdurchschnittlich kor-

rupten Ländern. Dieselbe Kritik trifft 

schließlich auch den ESM, der vorsieht, 

dass Banken in einer Finanzkrise mit fri-

schem Geld aus nicht korrupten Ländern 

rekapitalisiert werden können.

Die Bedeutung der Rechtssicherheit

Ein Teil der Literatur beschäftigt sich mit 

dem Rechtssystem. Dabei wird immer 

wie der ein unzuverlässiges Rechtssystem 

als Fördermittel der Korruption genannt. 

Schwache Rechte für Kreditgeber sind mit 

Korruption korreliert. Becker und Stigler 

hatten 1974 vermutet, dass Korruption 

eine extreme Ausprägung eines Rechts-

sys tems ist, in dem Gesetze nicht ord-

nungsgemäß durchgesetzt werden.13) 

Shlei fer und Vishny (1997) zeigen, dass in 

Ländern, in denen Kreditgeber nicht gut  

geschützt sind, sich die wirtschaftliche 

Macht in den Händen einflussreicher Fa-

milien ballt.14) In solchen Ländern findet 

man häufiger korrupte Verhaltensweisen. 

Die Bedeutung der Tilgungsausweichung 

durch ein schwaches Rechtssystem in kor-

rupten Ländern wird auch in der Unter-

suchung von Boudriga, Taktak und Jel-

louli deutlich. Die Autoren verwenden 

den „strength of legal rights index“ als 

Korruptionsmaß und korrelieren diesen 

mit der NPL-Quote für die Länder der so-

genannten MENA-Region.15) Sie finden 

einen hohen, negativen Zusammenhang 

zwischen der NPL-Quote und der Quali-

tät des Rechtssystems.16) 

Kollektivismus: Rothlauf (2006) findet ei-

nen Zusammenhang von Kollektivismus 

in einer Gesellschaft und Korruption.17) 

„Kollektivismus“ ist eine Kulturdimensi-

on von Hofstede als Gegenpol zum Indi-

vidualismus.18) In einer jüngeren Studie 

„Collectivism and Corruption in Bank 

Lending“ überprüfen Zheng und ande - 

re (2013) die Korrelation der Kulturdi - 

men sion „Kollektivismus“ von Hofstede 

mit dem Bestand an Non-Performing  

Loans (NPL). Es werden Daten von 1996 

bis 2005 von 58 Länden betrachtet. 

Zheng et alii finden eine positive Korrela-

Abbildung 2: Korruption und Non-Performing Loans weltweit

Abbildung 3: Korruption und NPL in Europa
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Es wurden alle Länder weltweit einbezogen, für die Korruptionswerte von Transparency International 
und NPL-Werte der Weltbank oder der EBA vorliegen. Die Ordinate zeigt den Anteil der Non-Perfor-
ming Loans am Gesamtkreditbestand eines Landes in Prozent. Die Abszisse gibt die Werte des Korrup-
tionsindex CPI von Transparency International wieder. Es wurden alle Länder mit CPI-Werten zwischen 
100 (keine Korruption) und 50 (starke Korruption) erfasst. Länder mit noch höheren Korruptionsgraden 
(das heißt CPI unter 50) zeigen im Mittel über alle Korruptionswerte eine hohe NPL-Quote. Es kann 
vermutet werden, dass in hochkorrupten Ländern die NPL-Statistiken nicht immer verlässlich geführt 
werden, sodass sich die Daten nicht sinnvoll auswerten lassen. Die Werte der Reihe wurden mit dem 
„nearest neighbour-Verfahren“ geglättet; jeder abgebildete Wert entspricht dem Durchschnitt der drei 
nächsten Nachbarn.

Quelle: Die NPL-Werte von Weltbank und EBA. Korruptionswerte von Transparency International.  
Daten betreffen 2016.

Erläuterungen: Vergleiche Abbildung 2. Es wurden alle 36 Länder Ost- und Westeuropas einbezogen,  
für die Korruptionswerte von Transparency International und NPL-Werte der Weltbank oder der EBA 
vorliegen. Die Ordinate zeigt den Anteil der Non-Performing Loans am Gesamtkreditbestand eines 
Landes in Prozent. Die Abszisse gibt die Werte des Korruptionsindex CPI von Transparency International 
wieder. Der Index reicht von 100 bis 0, wobei 100 „keine Korruption“ bedeutet.

Quelle: Die NPL-Werte von Weltbank und EBA. Korruptionswerte von Transparency International.  
Daten betreffen 2016.
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tion von Kollektivismus, Korruption und 

NPL.19) Sie schlussfolgern, dass es in Län-

dern mit einem hohen Grad an Kollekti-

vismus leichter fällt, korrupt zu handeln, 

da Personen per se enge Beziehungen 

haben. Die korrupten Beziehungen füh-

ren zu einer Kreditgewährung in Pro-

jekte, die eine geringe Qualität haben 

und mit höherer Ausfallwahrscheinlich-

keit verbunden sind.

Kreditlenkung an bestimmte Personen-

gruppen: Barry, Lepetit und Strobel un-

tersuchen in einer aktuellen Studie von 

2016, wie Korruption Einfluss auf den 

Kreditvergabeprozess hat. Banken in Fa-

milienbesitz vergeben in Ländern mit ho-

hem Korruptionsgrad mehr Kredite an 

Angehörige.20) Aber auch bei staatlichen 

Banken wird eine Lenkung von Krediten 

an bestimmte Personen beobachtet.21) 

Bei der Untersuchung von Kreditverga-

ben an 90 000 Firmen in Pakistan wurde 

festgestellt, dass staatlich geführte Ban-

ken die Kreditvergabe intensivieren, 

wenn zum Vorstand des Kreditnehmers 

ein Politiker gehört. Die Kredite verzeich-

nen höhere Ausfallraten.22) Die Kreditver-

gabe wird durch Versprechungen der Po-

litiker an die verantwortlichen Bankmit-

arbeiter gefördert.23)

Korruption und Kreditausfälle

Park untersucht den Zusammenhang von 

Korruption und Finanzkrisen. Er findet 

bei der Analyse von Finanzkrisen der 

80er und 90er Jahre, dass vor den Krisen 

ein Anstieg der Kreditausfälle zu beo-

bachten war. Da Kreditausfälle positiv 

mit Korruption korreliert sind, schlussfol-

gert er, dass Korruption einen Beitrag 

zum Entstehen der Finanzkrisen geleistet 

haben muss.24)

Ein weiteres alternatives Korruptionsmaß 

verwendet J. B. Breuer (2006).25) Dies ist 

der International Country Risk Guide. 

Korruption wird bei diesem Index aus 

mehreren Indikatoren wie dem wahrge-

nommenen Maß an Vetternwirtschaft, 

dem Austausch von Gefälligkeiten oder 

der Verquickung von Unternehmern mit 

politischen Interessen abgeleitet. Die Un-

tersuchung nutzt Daten von fast 2 000 

Banken aus 52 Ländern auf allen Konti-

nenten. Auch hier ergibt sich ein signifi-

kanter Zusammenhang von Korruption 

und NPL sowie Kreditausfällen.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kre-

diten untersuchen auch Butler, Fauver 

und Mortal 2009.26) Sie finden eine hö-

here Ausfallwahrscheinlichkeit bei hö-

herem Korruptionsgrad.

Goel und Hansen beleuchten den Faktor 

des Bankeigenkapitals. Die Autoren fin-

den, dass in Ländern mit höherer Kor-

ruption und höherer Non-Performing  

Loans-Quote das Eigenkapital der Ban-

ken höher ist in anderen Ländern. Bei-

spielhaft seien die Niederlande mit sehr 

geringer Korruption und Armenien mit 

sehr hoher Korruption genannt. Im erst-

genannten Land war 2007 die durch-

schnittliche EK-Quote der Banken 3,3 

Prozent der Bilanzsumme. Im letztge-

nannten Land betrug sie 22,5 Prozent. 

Die Autoren schließen, dass Banken in 

korrupten Ländern in Erwartung der hö-

Abbildung 4: Korruption und Non-Performing Loans in der EU

Abbildung 5: Non-Performing Loans (NPL) und Korruption in Europa

0

2

4

6

8

10

12

405060708090100

R² = 0,8854

Korruption

N
P
L-

Q
u

o
te

 (
%

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sehr geringe
Korruption

geringe
Korruption

Korruption starke
Korruption

N
P
L-

Q
u

o
te

 (
%

)

Erläuterungen: Vergleiche Abbildung 2. Es wurden die 27 Länder einbezogen, für die Korruptionswerte 
von Transparency International und NPL-Werte der Weltbank oder der EBA vorliegen. Die Ordinate 
zeigt den Anteil der Non-Performing Loans am Gesamtkreditbestand in Prozent. Die Abszisse gibt die 
Werte des Korruptionsindex CPI von Transparency International wieder. Der Index reicht von 100 bis 
Null, wobei 100 „keine Korruption“ bedeutet. 

Quelle: Die NPL-Werte von Weltbank und EBA. Korruptionswerte von Transparency International.  
Daten betreffen 2016.

Es wurden die 21 Länder der Europäischen Union mit CPI-Indexwerten besser als 50 einbezogen, für die 
Korruptionswerte von Transparency International und Non-Performing-Loan-Daten von Weltbank oder 
EBA verfügbar sind. Die Ordinate zeigt den Anteil der Non-Performing-Loans am Gesamtkreditbestand 
in Prozent. Die Abszisse gibt die Korruptionsklassen wieder.
Es wurden 4 Korruptionsgruppen in 10er-Schritten gebildet, die CPI-Werte von 90-80 (sehr geringe 
Korruption), 79-70 (geringe Korruption), 69-60 (Korruption) und 59-50 (starke Korruption) haben.  
Diese wurden jeweils zu einer Klasse zusammengefasst.

Quelle: NPL-Werte von Weltbank und EBA. Die Korruptionswerte von Transparency International. 
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Erläuterungen: Einbezogen sind alle Länder der genannten Regionen, für die sowohl Korruptionsdaten 
von Transparency International als auch NPL-Daten (Weltbank, EBA) vorliegen. Die Ordinate zeigt die 
durchschnittlichen Anteile der Non-Performing-Loans am Gesamtkreditbestand eines Landes in Prozent. 
Die Abszisse gibt die durchschnittlichen Korruptionswerte des Corruption Perception Indexes wieder. 
Der Index hat Werte von 0 bis 100, wobei hohe Werte einen niedrigen Korruptionsgrad repräsentieren. 
Nordländer: Finnland, Schweden, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Luxemburg, Belgien, GB, Irland, 
Frankreich, Österreich. Südländer: Spanien, Portugal, Italien, Zypern, Malta, Griechenland. Ostländer: 
Polen, Tschechien, Slowakei, Litauen, Lettland, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien. 

Quelle: Corruption Perception Index CPI von Transparency International und Non-Performing-Loans  
von Weltbank und EBA.

heren Ausfälle versuchen, sich durch hö-

here EK-Quoten abzusichern.27)

In korrupten Ländern verweigern nicht 

nur Privatpersonen die Tilgung von Kre-

diten. Auch die öffentlichen Hände ent-

ziehen sich der ordnungsgemäßen Kre-

ditbedienung.28) Abbildung 6 zeigt den 

Zusammenhang zwischen Landeskorrup-

tion und Moratoriumswahrscheinlich-

keiten von Staatsschulden.

Volkswirtschaftliche Daten

Die Literatur untersucht weitere Fak-

toren, die mit Korruption verknüpft sind. 

Aus den vielen Untersuchungen seien nur 

die folgenden Ergebnisse genannt: Der 

Anteil der Non-Performing Loans am Ge-

samtkreditvolumen ist positiv korreliert 

mit der Arbeitslosenquote in einem 

Land.29) Arbeitslosigkeit und Korruption 

sind positiv korreliert. Genauso sind Kor-

ruption und Bruttoinlandsprodukt pro 

Kopf (negativ) korreliert.30) Akca, Ata und 

Karaca zeigen außerdem, dass Inflation 

und Korruption positiv korreliert sind.31) 

In welche Richtungen die Kausalitäten 

verlaufen, ist nicht geklärt. Nach Detragi-

ache, Gupta und Tressel (2006) bremst 

Korruption die Entwicklung der Finanz-

märkte und der Wirtschaft im Allgemei-

nen. Insbesondere ausländische Kapital-

geber sind unsicher, welche Rechte sie 

haben und agieren zurückhaltend bei 

der Kreditvergabe.32)

Zusammenhang Kreditgeschäft  

und Korruption

Die Literatur deckt einen deutlichen Zu-

sammenhang zwischen Kreditgeschäft 

und Korruption auf. In korrupteren Re-

gionen verzeichnen Banken mehr Kredit-

ausfälle und verbuchen mehr Non-Perfor-

ming Loans. Korruption im Kreditge-

schäft ist sowohl (i) auf der Schuldnersei-

te wie auch auf der (ii) Gläubigerseite wie 

auch auf der (iii) Seite der Regierung be-

ziehungsweise Regulatorik anzutreffen.

–  Korrupte Mitarbeiter/Vorstände in Ban-

ken lenken Kapital an unsolide Schuld-

ner und in ineffiziente Projekte.

–  Korrupte Schuldner führen Tilgungsver-

weigerungen durch, indem sie die unsi-

cheren Rechtssysteme ausnutzen.

–  Korrupte Politiker weigern sich, die 

Rechtssicherheit für Gläubiger zu ver-

bessern und/oder agieren gleich ganz 

am Rechtssystem vorbei.

In Bezug auf die europäische Einlagensi-

cherung ergibt sich Folgendes:

Es wird oft behauptet, dass eine europa-

weite Einlagensicherung als Krönung der 

Bankenunion spätestens dann eingeführt 

werden sollte, wenn die Altlasten der 

Abbildung 6: Korruption und Staatsschuldenmoratorien
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Abbildung 7: Korruption und NPL nach Ländergruppen
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NPL bewältigt seien. Vorschläge dazu 

wurden erarbeitet.33) Allerdings entste-

hen, wie die Literatur zeigt, in korrupten 

Ländern NPL immer wieder neu. Deshalb 

reicht eine Altlastenbewältigung nicht 

aus. Deshalb ist auch die deutsche Positi-

on, der zufolge einer europäischen Einla-

gensicherung dann zugestimmt werden 

könne, wenn die Altlasten an Non-Per-

forming Loans beseitigt wurden, zu  

vordergründig: Auch das Neuentstehen 

muss geregelt werden.34) Dem ist die EBA 

nachgekommen, indem sie Richtlinien 

vorgeschlagen hat, nach denen neue NPL 

ab 2018 innerhalb von 2 Jahren mit aus-

reichend EK unterlegt werden müssen. 

Diese Regelungen wurden von Ländern 

mit hohem Korruptionsgrad, vor allem 

Italien, kritisiert.35) 

Zusammenfassend muss man die Forde-

rung erheben, dass in Zukunft bei allen 

Projekten, die mit Geldtransfers in Länder 

mit hohem Korruptionsgrad verbunden 

sind oder sein können, das Phänomen der 

Korruption ex ante explizit anzusprechen 

ist und die voraussichtlichen Folgen der 

Korruption für das Projekt darzulegen 

sind. Die EZB hat einen Leitfaden für den 

Umgang mit NPL erstellt, der ab 2018 gel-

ten soll und in dem das Wort Korruption 

kein einziges Mal vorkommt.36) 

Welche Wirkungen Korruption auf das 

Kreditgeschäft hat, wurde in der Litera-

tur ausreichend breit dargelegt. Diese Ef-

fekte dürfen in der Diskussion nicht au-

ßer Acht bleiben. Die Literatur hat ge-

zeigt, dass Länder mit einem besseren 

Rechtssystem, in dem Gläubiger ihre 

Rechte wirksam geltend machen können, 

weniger Korruption, höheren Wohlstand 

und weniger Non-Performing Loans ha-

ben. Wer an korrupte Länder leichtfertig 

Finanzmittel verteilt und nicht dafür Sor-

ge trägt, dass die Mittel auch wieder zu-

rückfließen, der leistet weiterer Korrupti-

on Vorschub und stabilisiert korrupte Sys-

teme.
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